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und der Notwendigkeit zahlreicher Änderungen im Bun-
desrecht. Im vorliegenden Entwurf klingt das alles deut-
lich weniger aufwendig. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN 
und der Abg. Jens Beeck [FDP] und Britta 
Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vielleicht stimmen sich Koalition und Regierung besser 
noch einmal ab.

Meine Damen und Herren von der Regierungskoaliti-
on, dafür, dass Sie diesen doch recht überschaubaren Ge-
setzentwurf erst jetzt präsentieren, gibt es keine Ausrede.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Als es letztes Jahr darum ging, die staatlichen Leistungen 
im Rahmen der Parteienfinanzierung zu erhöhen, haben 
Sie den entsprechenden Entwurf innerhalb kürzester Zeit 
durch die parlamentarischen Abläufe gepeitscht. Das 
Wahlrecht von 85  000 Menschen bei der kommenden 
Europawahl interessiert Sie offenbar nicht genug. Und da 
sage ich ganz klar: Das ist respektlos, sowohl gegenüber 
den betroffenen Menschen als auch mit Blick auf eine so 
wichtige Wahlentscheidung in Europa.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der FDP)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Friedrich Straetmanns. – Nächste Red-

nerin für Bündnis 90/Die Grünen: Corinna Rüffer.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Was für eine Freude! Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Lieber Herr Dusel! Liebe Abgeordnete! Man muss ein-
fach sagen: Netter Versuch! Union und SPD legen hier 
im Eilverfahren einen Gesetzentwurf vor, den wir kaum 
lesen, geschweige denn angemessen prüfen konnten. 
Aber das sind wir ja irgendwie gewohnt.

(Marian Wendt [CDU/CSU]: Das ist bei Ih-
ren Anträgen genauso! Die kommen auch erst 
zwei Stunden vorher!)

Deswegen will ich das gar nicht weiter thematisieren. Es 
ist jedoch nervig – das will ich an der Stelle einmal beto-
nen –, dass man in einer solchen Weise mit uns umgeht. 

Viel interessanter ist in der Tat die Frage, warum Sie 
heute diesen Gesetzentwurf vorlegen. Herr Dusel hat na-
hegelegt, dass es jetzt irgendwie vorangeht. Ich würde 
das bezweifeln. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, 
dass am Montag ein Termin ansteht, nämlich die münd-
liche Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Man 
könnte ja meinen, Sie wären eine gute Bundesregierung, 
die jetzt die Änderung des Wahlrechts umsetzen will. Ich 
glaube das noch nicht. Ich glaube, dass Sie versuchen, 
Ihre Argumentation gegenüber dem Gericht zu stärken, 

indem Sie behaupten, dass wir mit der Beantragung der 
einstweiligen Anordnung zu tief in die Rechte des Ge-
setzgebers eingriffen oder so. Das ist ein ziemlich perfi-
der Plan und zeigt, dass Sie jeden Winkelzug nutzen, um 
zu verhindern, dass bei den anstehenden Europawahlen 
am 26. Mai die bisher ausgeschlossenen Menschen zu 
ihrem Grundrecht, zu wählen, kommen,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

und das nur, weil Sie sich nicht die Peinlichkeit geben 
wollen, dass erneut das Bundesverfassungsgericht darü-
ber entscheiden muss, ob in diesem Land Grundrechte 
eingehalten werden oder nicht. – So meine These, aber 
ich finde, sie ist wohlbegründet.

Der Hintergrund ist klar: Wir wissen lange, dass unser 
Wahlrecht gegen die UN-Behindertenrechtskonvention 
verstößt. Ich bin mir sicher, dass wir ohne die letzte Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes heute über-
haupt nicht über einen Gesetzentwurf reden würden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Was Herr Heveling heute gesagt hat – er hat betrauert, 
dass wir keine Einzelfallprüfung vornehmen können –, 
beweist doch, dass wir dann heute keinen Schritt weiter 
wären. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Es liegt an der Unionsfraktion, die immer noch nicht ka-
piert hat, dass es hier darum geht, Menschenrechte um-
zusetzen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Konstantin Kuhle [FDP])

Ich muss wirklich sagen: Das ärgert mich so maßlos – 
obwohl wir viele Sitzungswochen hinter uns haben und 
auch gerne mal nach Hause gehen würden –, dass Sie es 
echt kaum glauben können.

(Beifall des Abg. Sven Lehmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier im Raum 
glaubt, dass Ihre verschwurbelten Formulierungen zur 
rechtlichen Assistenz zu mehr Rechtssicherheit führen. 
Sie führen zu mehr Rechtsunsicherheit auf allen Seiten. 
Das ist es, was Sie uns hier vorlegen. Sie wollen uns doch 
wohl nicht ernsthaft vormachen, dass wir hier heute auch 
nur einen Millimeter weiterkämen. Ich glaube das über-
haupt nicht.

Ich möchte Sie, Herr Heveling, stellvertretend fragen: 
Vor wem haben Sie eigentlich Angst?

(Sören Pellmann [DIE LINKE]: Vor seinem 
Fraktionsvorsitzenden!)

Haben Sie vor den 85  000  Menschen Angst, die am 
26. Mai 2019 schon wieder, wenn wir am Montag keinen 
Erfolg haben, vom Wahlrecht ausgeschlossen werden? 
Immer wieder argumentieren Sie, die bürokratischen 
Hürden seien so hoch. Jens Beeck hat es vorhin gesagt: 
Es gibt Bundesländer, die am 26.  Mai 2019 Kommu-
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nalwahlen haben und eine entsprechende Änderung des 
Wahlrechts auf den Weg gebracht haben. 

(Beifall beim BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der FDP und der Abg. Ulla Schmidt [Aachen] 
[SPD])

Und wir hier im Deutschen Bundestag schaffen das 
nicht? Sie müssen doch sehen, wie peinlich das ist.  – 
Ulla Schmidt, danke, dass Sie klatschen. Das ist hier eine 
peinliche Veranstaltung.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Corinna Rüffer. – Nächster Redner für 

die CDU/CSU-Fraktion: Wilfried Oellers.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wilfried Oellers (CDU/CSU): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach 
all der Kritik darf ich ein Wort der Freude darüber ver-
lieren, dass wir dieses Gesetz jetzt auf den Weg bringen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD – Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Was ist mit dem 26. Mai?)

Das ist sicherlich keine einfache Geburt gewesen; das 
gebe ich gerne zu. Ich hätte mir das auch anders ge-
wünscht. Aber für die 80 000 Menschen, die bisher von 
den Wahlen ausgeschlossen waren, von Bundestagswah-
len und Europawahlen, 

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die sind auch am 26. Mai wieder aus-
geschlossen, wenn wir am Montag keinen Er-
folg erzielen!)

geht nun der hoffnungsvolle Wunsch in Erfüllung, dass 
das Wahlrecht für sie entsprechend geregelt wird. Das 
hat zur Folge, dass wir im Bundeswahlgesetz und im 
Europawahlgesetz die Wahlausschlüsse streichen. Für 
die Experten: Nummer  2 und Nummer  3 des §  13 des 
Bundeswahlgesetzes und des § 6a Absatz 1 des Europa-
wahlgesetzes werden gestrichen. 

Zum Verfahren. Nachdem wir im Koalitionsvertrag 
vereinbart hatten, dass wir das inklusive Wahlrecht ein-
führen bzw. die Wahlrechtsausschlüsse aufheben wollen, 
hat das Bundesverfassungsgericht Anfang des Jahres, und 
zwar am 21. Februar 2019, eine Entscheidung getroffen, 
in der die Wahlrechtsausschlüsse für verfassungswidrig, 
aber auch für nichtig erklärt worden sind.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Herr Oellers, das wissen wir alles! 
Vielleicht erklären Sie mal, warum die Leute 
jetzt nicht wählen dürfen!)

– Frau Haßelmann, vielleicht hören Sie einmal zu. – Da-
rüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht – das ist 

vielleicht auch für Sie, Frau Haßelmann, interessant zu 
wissen,

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, ich habe es gelesen!)

falls Sie es nicht gelesen haben – 

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich habe es gelesen!)

eindeutig auf die Notwendigkeit der Einsichtsfähigkeit 
und der Entscheidungsfähigkeit der Menschen abgestellt 
und festgestellt, dass die Integrität der Wahl und damit 
auch die selbstbestimmte Wahl eines jeden gewährleistet 
sein muss, um somit die demokratische Wahl vor Miss-
brauch zu schützen. Das sind Dinge, die das Bundesver-
fassungsgericht gesagt hat. Wenn hier heute oft gefragt 
wird: „Wovor haben wir denn eigentlich Angst?“ oder: 
„Warum spricht man hier von Missbrauch?“, sage ich: 
Das sind Dinge, die das Bundesverfassungsgericht in sei-
ner Entscheidung erwähnt hat, die wir als Gesetzgeber zu 
berücksichtigen haben.

(Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Sehr 
richtig! So ist das!)

Wenn Sie fragen: „Warum dauert das so lange? Hat 
man Angst vor irgendetwas?“, dann sage ich: Nein, ers-
tens haben wir keine Angst vor irgendetwas. Zweitens 
hat es gedauert, weil wir uns als sorgfältiger Gesetzge-
ber mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
auseinandergesetzt haben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU  – 
Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Und warum 
hat das jeder Landtag geschafft?)

Deswegen streichen wir nicht nur die Wahlrechtsaus-
schlüsse, sondern konkretisieren auch die Regelungen 
zur Assistenz sowohl im Bundeswahlgesetz und der 
Bundeswahlordnung als auch im Strafgesetzbuch. Die-
se Konkretisierung ist der gesetzgeberische Versuch, für 
Rechtssicherheit zu sorgen.

Das Gesetz wird laut Entwurf zum 1.  Juli 2019 in 
Kraft treten. Ich bedauere auch sehr, dass wir das nicht 
bis zur Europawahl geschafft haben.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie haben es doch in der Hand!)

Aber aufgrund der Vorbereitungen zur Wahl – das wurde 
uns von den Ministerien bestätigt – ist mit Blick auf die 
Rechtssicherheit der Europawahl – wir reden jetzt nicht 
nur über eine nationale Wahl, sondern über eine Europa-
wahl, an der auch andere Länder beteiligt sind – Sorgfalt 
geboten. Da die Richtigkeit der Wahlverzeichnisse nicht 
gewährleistet werden kann, wurde der 1. Juli gewählt. 

Mir ist sehr wohl bewusst, dass das Verfahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht läuft und die mündliche Ver-
handlung für Montag terminiert ist. Wir werden sehen, 
wie dort entschieden wird. Wir halten es aber für gebo-

Corinna Rüffer


